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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der KRESS Fahrzeugbau GmbH 
für den B2B-Teileshop 

Stand 10/2016 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Der B2B-Teileshop auf der Seite Kress.eu richtet sich nur an volljährige Käufer, die 

Unternehmer im Sinne von § 14 Abs. 1 BGB sind.  

1.2 Für alle Bestellungen über unseren B2B-Teileshop gelten die nachfolgenden AGB. 

1.3 Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des 

Bestellers gelten nicht, es sei denn, wir hätten deren Geltung ausdrücklich schriftlich 

zugestimmt. 

1.4 Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Verträge, Lieferungen und 

sonstige Leistungen zwischen uns und dem Besteller. 

 

2. Vertragspartner, Angebot, Vertragsschluss 

2.1 Der Kaufvertrag kommt mit der KRESS Fahrzeugbau GmbH zustande. 

2.2 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.  

2.3 Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre 

Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die 

hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen.  

Durch Anklicken des Bestellbuttons „Kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung im 

Sinne von § 145 BGB der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.  

2.4 Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem 

Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir nehmen Ihre 

Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in einer separaten E-Mail an.  

2.5 Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per 

E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und 

herunterladen.  

2.6 Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

 

3. Preise, Zahlungsbedingungen 

3.1 Auf den Produktseiten sind jeweils die Netto- sowie die Brutto-Preise ausgewiesen. Sie 

verstehen sich zuzüglich der jeweiligen Versandkosten. 

3.2 Die Zahlung erfolgt auf Rechnung per Vorkasse. Unsere Rechnungen sind sofort und 

ohne Abzug zahlbar. 
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3.3 Wechsel oder Schecks werden nur zahlungshalber und aufgrund besonderer 

Vereinbarung angenommen, sofern Wechselspesen, -kosten und sämtliche anderen 

Auslagen sofort in Bar ausgeglichen werden. Gutschriften über Wechsel und Schecks folgen 

vorbehaltlich des Eingangs abzüglich aller Auslagen und Wertstellungen des Tages, an 

denen wir über den Gegenwert endgültig verfügen können. 

3.4 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 

9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung 

weitergehenden Schadensersatzes bleibt vorbehalten. 

4. Gefahrübergang 

4.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab 

Werk oder ab Lager, ausschließlich Verpackungen. Hinsichtlich der zu liefernden Ware oder 

herzustellenden Gegenstände geht die Gefahr mit deren Auslieferung, spätestens mit dem 

Verlassen des Werkes auf den Besteller über.  

4.2 Verzögert sich die Versendung oder verzögert sich die Abnahme aus Gründen, die wir 

nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versand- oder 

Abholbereitschaft auf den Besteller über. 

 

5. Zurückbehaltungsrechte, Minderung, Abtretung 

5.1 Der Besteller ist zur Aufrechnung und zur Geltendmachung von 

Zurückbehaltungsrechten oder zur Minderung, auch wenn Mängelrügen oder 

Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. 

5.2 Eine Abtretung von Rechten und Ansprüchen aus diesem Vertrag bedarf unserer 

vorherigen schriftlichen Zustimmung. 

 

6. Preisänderungen, Kündigung 

6.1 Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem 

Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der 

Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir 

berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Eine 

Erhöhung unseres Gewinnanteils ist hiermit nicht verbunden.  

Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag in diesem Fall berechtigt, wenn die 

Preiserhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises beträgt.  

Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten des Bestellers bei einer Verringerung 

der vorgenannten Kosten. 

6.2 Das Recht des Bestellers, den Auftrag nach § 649 BGB zu kündigen, wird 

ausgeschlossen. 
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7. Gewährleistung 

7.1 Für eventuelle Sachmängel haften wir, soweit nichts anderes vereinbart ist, nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. 

7.2 Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 

Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, 

fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, haften wir ebenso wenig wie für Folgen 

unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder 

Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert 

oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern bzw. auf Grund derer die Ware 

bereits verbilligt abgegeben wurde. 

7.3 Offene Mängel hat der Besteller unverzüglich nach Eingang der Ware am 

Bestimmungsort, verdeckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers schriftlich zu 

rügen. 

7.4 Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die 

beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz. Die zum Zwecke der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Besteller, soweit sie sich dadurch 

erhöhen, dass die Lieferungen oder Leistungen an einen anderen Ort als die Niederlassung 

des Bestellers verbracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht einem 

vertragsgemäßen Gebrauch. 

7.5 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang; die 

gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben 

unberührt.  

7.6 Für Mängel an Fremdfabrikaten, die wir von Zulieferern oder vom Hersteller bezogen 

haben, stehen wir nur insoweit ein, als wir dem Besteller alle uns zustehenden Mängelrechte 

gegen den Hersteller und/oder Vorlieferanten abtreten und uns darüber hinaus verpflichten, 

dem Vertragspartner alle zur Verfolgung der Ansprüche nötigen Auskünfte zu geben und 

Urkunden zu überlassen. Bei solchen Mängeln sind die Gewährleistungsbedingungen 

unseres jeweiligen Zulieferanten bzw. Herstellers maßgebend. Dies gilt nicht in den Fällen, in 

denen wir selbst den Mangel verursacht haben. Diese Regelung gilt insbesondere dann, 

wenn es sich bei dem Liefergegenstand um Kühlmaschinen, Ladebordwände, sonstige 

Aggregate und um nicht von uns hergestellte Zubehörteile handelt. 

7.7 Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben 

und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für 

öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir 

keine Gewährleistung.  

7.8 Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche 

aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

verursacht wurden bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei 

vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist, bei Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten), im Rahmen eines Garantieversprechens, 
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soweit vereinbart sowie soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 

eröffnet ist. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 

Zahlungsverzug, sind wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, den Liefergegenstand 

zurückzunehmen; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme des 

Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. In der Pfändung des 

Liefergegenstandes liegt ebenfalls stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 

des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 

Verbindlichkeiten des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 

ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 

erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Bei 

Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben könnten. Sofern der Dritte nicht 

in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 

§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

8.3 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 

einschließlich Mehrwertsteuer unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 

gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der 

Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung 

dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 

die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 

Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 

vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keinen 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 

Ist dies aber der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 

macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 

mitteilt. 

8.4 Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets 

für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu 

den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 

Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt 

gelieferte Sache. 

8.5 Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

verbunden oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verbundenen oder 
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vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgte die 

Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache 

anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 

überträgt. Der Besteller verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

8.6 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 

obliegt uns. 

 

9. Haftung, Ausschluss von Schadenersatzansprüchen 

9.1 Unbeschränkte Haftung: Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets 

unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie soweit der Anwendungsbereich 

des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist und bei Garantieversprechen, soweit sie vereinbart 

wurden. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers und der Gesundheit von Personen. 

9.2 Beschränkte Haftung: Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) durch leichte 

Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die 

Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit 

dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

 

10. Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

10.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, 

wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. 

10.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 

Erfüllungsort. 

10.3 Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz, soweit Sie Kaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen sind. Wir sind jedoch 

berechtigt, den Besteller auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen. 

10.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des sogenannten 

einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG). 


